
Stadtwerke Wasserburg a. Inn  

 Max-Emanuel-Platz 6  Telefon: 08071 9088 - 0 

83512 Wasserburg a. Inn  E-Mail: info@stadtwerke-wasserburg.de  

Ort, Datum  Unterschrift Kunde für Anmeldung und ggf.                         

rfefgfgrgrgrLastschriftverfahren 

    

ANMELDUNG 
 

  Unser Zeichen:  

Datum des Einzuges bzw. Eigentümerwechsel:  

Grundbucheintrag bereits erfolgt am:  

 

Verbrauchsstelle: 

 Herrn  Frau  Firma  

 

 

Vorname, Name bzw. Firmierung 
 

 

 

Straße, Haus-Nr. / PLZ,Ort 
 

 

 

Monatl. Abschlag in Euro:  

Verbrauch:                                                                                                                      m³ / Jahr  

                                                                                     Niederschlagswasser in m² 

 

Abweichende Rechnungsadresse des Eigentümers:  

 Herrn  Frau  Firma 

 

Vorname, Name 

 
Straße, Haus-Nr. 

 
PLZ, Ort 

 
Telefon                                                                                           E-Mail 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Frischwasser 

 Schmutzwasser 

 Niederschlagswasser 

 

Zählernummer:  

Zählerstand:                                                     m³ 

 
Abschläge und Restzahlungen aus der Jahresabrechnung werden von mir selbstständig zu den Fälligkeitsterminen überwiesen bzw. 

durch Bareinzahlung bei den Stadtwerken beglichen 

Ich ermächtige die Stadtwerke Wasserburg a. Inn, die monatlich fälligen Abschläge und Rechnungsbeträge von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen bzw. Gutschriften auf mein Konto gutzuschreiben. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den 

Stadtwerken Wasserburg a. Inn auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. 

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE18STW00000043198 

 Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt. 

 

Kontoinhaber 

 

 

Bank 

 

BIC 
 

IBAN 

Bei der Belieferung mit Wasser liegen die Wasserabgabesatzung (WAS) und die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-

WAS) zugrunde. Die Berechnung der Kanalgebühren erfolgt im Auftrag gemäß der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

(BGS-EWS) der Stadt Wasserburg a. Inn. 


